
AfA von Gebäuden nach der kürzeren 

tatsächlichen Nutzungsdauer 

 

Immobilienvermietern steht die Option offen, einfach und zielgerichtet eine verkürzte 

Restnutzungsdauer für die Erhöhung der jährlichen Abschreibung gegenüber dem Finanzamt geltend 

zu machen. 

Ein Restnutzungsdauergutachten kann sowohl für Bestandsobjekte als auch für neuerworbene 

Immobilien angewendet werden. 

 

Eine kürzere tatsächliche Nutzungsdauer eines Gebäudes und damit eine höhere Abschreibung, kann 

durch eine sachverständige Begutachtung, die sich insbesondere zu den individuellen Gegebenheiten 

des Objekts äußern, erreicht werden. 

 

1. AfA von Gebäuden nach typisierten festen AfA-Sätzen 

Gemäß § 7 Absatz 4 Satz 1 EStG und § 52 Absatz 15 EStG gelten für die lineare AfA von zur 

Einkünfteerzielung genutzten Gebäuden typisierte feste Prozentsätze (AfA-Sätze), die in Abhängigkeit 

von der Nutzungsart (Betriebsgebäude, soweit nicht zu Wohnzwecken genutzt, oder andere) und 

dem Zeitpunkt der Fertigstellung oder der Stellung des Bauantrages oder des rechtswirksamen 

Abschlusses des obligatorischen Vertrags 2 oder 2,5 oder 3 oder 4 Prozent betragen. Der jeweils für 

ein Gebäude anzusetzende AfA-Satz ist unabhängig von der tatsächlichen Nutzungsdauer des 

Gebäudes und auch unabhängig vom tatsächlichen Alter des Gebäudes anzuwenden. Er gilt daher 

auch für die Abschreibung einer erworbenen Bestandsimmobilie. Die AfA-Zeiträume für die einzelnen 

AfA-Sätze sind nicht gleichbedeutend mit der Gesamtnutzungsdauer im Sinne des 

Bewertungsgesetzes bzw. der Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV). In der Regel 

wird die tatsächliche Nutzungsdauer eines Gebäudes länger als der AfA-Zeitraum sein. 

2. AfA von Gebäuden nach der kürzeren tatsächlichen Nutzungsdauer 

Ist die tatsächliche Nutzungsdauer bei einem Gebäude kürzer als die sich aus der Anwendung des 

AfA-Satzes ergebende Nutzungsdauer, kann – in begründeten Ausnahmefällen – anstelle der AfA 

nach § 7 Absatz 4 Satz 1 EStG die der tatsächlichen Nutzungsdauer entsprechende AfA vorgenommen 

werden (§ 7 Absatz 4 Satz 2 EStG). Den Steuerpflichtigen steht insoweit die Option zu, die 

Abschreibung nach der tatsächlichen Nutzungsdauer statt nach typisierten festen AfA-Sätzen 

vorzunehmen. 

Nachweismethoden gem. BMF 

Der Nachweis einer kürzeren tatsächlichen Nutzungsdauer im Sinne des § 7 Absatz 4 Satz 2 EStG ist 

durch Vorlage eines Gutachtens eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für die 

Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken oder von Personen, die von einer nach DIN 

EN ISO/IEC 17024 akkreditierten Stelle als Sachverständige oder Gutachter für die Wertermittlung 

von Grundstücken nach entsprechender Norm zertifiziert worden sind, zu erbringen. 
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Im Rahmen des Nachweises ist der Zustand des Gebäudes in seinen die Nutzungsdauer 

bestimmenden Elementen (Tragstruktur des Bauwerks) darzustellen und begründet darzulegen, 

weshalb am Ende der geltend gemachten (kürzeren) Nutzungsdauer voraussichtlich keine 

wirtschaftlich sinnvolle (anderweitige) Nachfolgenutzung mehr möglich ist und kein Restwert mehr 

vorhanden ist. Ein Bausubstanzgutachten im Sinne des sog. ERAB-Verfahrens (Verfahren zur 

Ermittlung des Abnutzungsvorrats von Baustoffen) ist nicht zwingend erforderlich, kann aber 

hilfreiche Anhaltspunkte zur Beurteilung des Einzelfalls enthalten (BFH-Urteil vom 28. Juli 2021, a. a. 

O.). 

Die bloße Übernahme einer Restnutzungsdauer aus einem Verkehrswertgutachten ist nicht als 

Nachweis einer kürzeren tatsächlichen Nutzungsdauer im Sinne des § 7 Absatz 4 Satz 2 EStG 

geeignet. Auch der alleinige Verweis auf die Modellansätze für die Gesamtnutzungsdauer in 

Verbindung mit dem Modell zur Ermittlung der Restnutzungsdauer bei Modernisierungen nach der 

Anlage 1 und 2 der Immobilienwertermittlungsverordnung ist nicht ausreichend . Der 

Gutachtenzweck muss sich ausdrücklich auf den Nachweis einer kürzeren tatsächlichen 

Nutzungsdauer richten und zwingend die maßgeblichen Determinanten (Randnummer 17) 

berücksichtigen. Hierbei ist auch eine mögliche Nachfolgenutzung des Gebäudes und deren 

Auswirkung auf die Nutzungsdauer einzubeziehen. Die Restnutzungsdauer und die 

Gesamtnutzungsdauer nach der ImmoWertV entsprechen nicht der tatsächlichen Gesamt- bzw. 

Restnutzungsdauer eines einzelnen Gebäudes, sondern sind Modellansätze, die nur im 

Gesamtkontext einer Verkehrswertermittlung zu sachgerechten Ergebnissen führen. Eine isolierte 

Verwendung der Modelle bzw. Modellansätze der ImmoWertV bzw. der Anlagen zur ImmoWertV für 

Zwecke des Nachweises einer kürzeren tatsächlichen Nutzungsdauer im Sinne des § 7 Absatz 4 Satz 2 

EStG ist nicht sachgerecht. 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
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